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Grünen-Anträge 

Sitzung Antragsthema Beschlussentwurf (Wortlaut) Beschluss 

20.11.2019 

(UFA) 

11.12.2019 

(Rat) 

Artenschutz Die Verwaltung wird gebeten, zeitnah zu prüfen, wie bedrohte 

Amphibienpopulationen im Stadtgebiet durch geeignete Maß-

nahmen geschützt werden können. Sie legt den genannten 

Gremien zeitnah ein entsprechendes Maßnahmenpaket vor. 

Mehrheitlich 

abgelehnt 
(CDU, SPD, 

FDP). 

3.7.2019 

(Rat)  

11.9.2019 

(UFA) 

Klimanotstand Die Stadt Mönchengladbach unterstützt die Resolution zur 

Ausrufung des „Klimanotstands“ (Climate Emergency), wie 

sie in dieser Anregung niedergelegt ist. 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

6.3.2019 

(UFA) 

27.3.2019 

(Rat) 

Schottergärten Die Verwaltung wird aufgefordert zu prüfen, wie eine Versie-

gelung von Vorgärten verhindert und stattdessen eine naturna-

he Gestaltung der Vorgärten vorgeschrieben oder mit An-

reizsystemen begünstigt werden kann (z.B. über Festlegungen 

in neu aufzustellenden Bebauungsplänen bzw. eine Gestal-

tungssatzung). 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

28.11.2018 

(UFA) 

19.12.2018 

(Rat) 

Grünordnungs-

plan 

Für die Erstellung eines Grünordnungsplans für die Innen-

stadtbereiche Mönchengladbachs werden im Haushalt 209 

250.000 € bereitgestellt (Antragsbuch Bündnis 90/Die Grünen 

zum Haushaltsentwurf 2019/2020). 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

28.11.2018 

(UFA) 

19.12.2018 

(Rat) 

Bürgerschaftli-

ches Engagement 

im Bereich Öko-

logie 

Im Haushalt 2019-2020 werden zur Unterstützung des bürger-

schaftlichen Engagements im Bereich der Stadtökologie für 

einen Fonds für Maßnahmen (wie z.B. die Einrichtung von 

Obstwiesen, als Zuschuss für die Fassaden- und Dachbegrü-

nung, für Flächenanpachtungen, urban gardening, essbare 

Stadt, Bürger/innengärten, Neupflanzungen, Dachbegrünung 

und Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet etc.) jeweils 50.000 € 

bereitgestellt. In die Umsetzung dieser Maßnahmen werden 

Naturschutzverbände und -organisationen mit einbezogen. Die 

Stadt Mönchengladbach stellt dabei Flächen bereit, die von 

Bürgern und Verbänden bewirtschaftet bzw. für die dargestell-

ten Zwecke genutzt werden können. Für den Fonds wird der 

Fachbereich Umwelt zusammen mit den Umweltverbänden 

gebeten, entsprechende Vergaberichtlinien zu entwickeln, die 

vom Rat zu beschließen sind. Über die Vergabe entscheidet 

der Umweltausschuss unter Beteiligung der Bezirke (Antrags-

buch Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsentwurf 

2019/2020). 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

28.11.2018 

(UFA) 

19.12.2018 

(Rat) 

Ersatz- und 

Neupflanzungen 

Für die Umsetzung von Neupflanzungen, Fassadenbepflan-

zungen, Dachbegrünung etc. werden im Haushalt 

2019/2020ff. jeweils 100.000 € bereitgestellt.(Antragsbuch 

Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsentwurf 2019/2020). 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

28.11.2018 

(UFA) 

19.12.2018 

(Rat) 

Entwicklung der 

Biodiversität 

Für wiesenähnliche Flächen im Straßenrandbereich und an-

dernorts, die in städtischer Zuständigkeit zu pflegen sind, wird 

das folgende „Programm zur Entwicklung der Biodiversität“ 

aufgelegt: 

1. Die Stadt Mönchengladbach wandelt artenarme Vegeta-

tionsflächen – insbesondere Einheitsrasenflächen – in ihrem 

Zuständigkeitsbereich (mit Ausnahme von Flächen für Sport 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 
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und Spiel) in artenreiche Blumen- und Stadtwiesen bzw. in 

artenreiches Straßenbegleitgrün um. Sie orientiert sich dabei 

an den Standards, die mit Unterstützung des Bundesamtes für 

Naturschutz (BfN) und des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit von der Vereinigung 

„Kommunen für biologische Vielfalt“ entwickelt worden sind. 

2. Ein Rückschnitt der ökologisch aufgewerteten Flächen 

durch die mags oder durch von der mags beauftragte Dritte 

erfolgt nur noch (maximal) zweimal jährlich zu Zeitpunkten, 

die für die Nachhaltigkeit einer artenreichen Vegetation und 

Fauna günstig sind. Dadurch wird auch die Regenerationsfä-

higkeit von Zwiebelpflanzen (z.B. Narzissen) gefördert. 

3. Die Planungen für die Umgestaltung wiesenähnlicher Flä-

chen werden den Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig trans-

parent gemacht und sie werden eingeladen, sich an der natur-

nahen Gestaltung der genannten Flächen zu beteiligen. Dazu 

werden geeignete Partizipationsprogramme aufgelegt (Paten-

schaften usw.). In die Planung der ökologisch aufgewerteten 

Grünflächen werden die Umweltschutzverbände BUND und 

NABU regelmäßig einbezogen. 

4. Für die Realisierung des Projekts „Programm zur Entwick-

lung der Biodiversität“ werden im Doppelhaushalt 2019/2020 

Mittel in Höhe von 200.00 € eingestellt, in den Folgejahren 

jährlich jeweils 50.000 €. Eingesparte Mittel, die sich aus der 

Reduktion von Pflegeschnitten im Jahresturnus ergaben, wer-

den kontinuierlich für eine Ausweitung des Projekts verwen-

det. 

(Antragsbuch Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsentwurf 

2019/2020). 

28.11.2018 

(UFA) 

19.12.2018 

(Rat) 

Bündnis „Kom-

munen für biolo-

gische Vielfalt“ 

Die Stadt Mönchengladbach tritt dem Bündnis „Kommunen 

für biologische Vielfalt“ bei. 

(Antragsbuch Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsentwurf 

2019/2020). 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

13.6.2018 

(UFA) 

4.7.2018 

(Rat) 

Stadtklima Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Rat über die beab-

sichtigten Maßnahmen und Planungen der Verwaltung zur 

Anpassung der städtebaulichen Entwicklung an die sich im-

mer stärker und schneller verändernden stadtklimatischen Be-

dingungen vorzulegen. Hierbei ist insbesondere auf folgende 

Themenschwerpunkte einzugehen: 

- Klimaanpassungsstrategien zur Minderung der Erwärmung 

resp. Überhitzung der stark verdichteten Innenstadtquartiere; 

- Planung und Gewährleistung einer ausreichenden Frischluft-

zufuhr in den Stadtzentren; 

- Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur und Freiflächen 

zur Bewältigung von Starkniederschlägen. 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

13.6.2018 

(UFA) 

4.7.2018 

(Rat) 

Wildniswald 1. Die Stadt Mönchengladbach zertifiziert alle Flächen des 

Kommunalwaldes mit dem Nachhaltigkeitssiegel „FSC 

100%“. 

2. Der Anteil von unbewirtschafteten Flächen im Kommunal-

wald wird jährlich um 1% auf 15% Gesamtflächenanteil er-

höht. Bis Ende 2028 soll dem Ausschuss dazu ein Flächen-

Mehrheitlich 

abgelehnt. 
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konzept vorgelegt werden. 

a. Grundsätzlich ist in den  unbewirtschafteten Flächen jede 

forstliche Nutzung, wie z.B. Holzeinsschlag, aber auch Neu-

anpflanzungen, unzulässig. Davon unbenommen sind zwin-

gend notwendige Wegesicherungsmaßnahmen (s. BGH-Urteil 

VI ZR 311-11), bei denen die Holzbiomasse im Wald ver-

bleibt. 

b. Wenn möglich, sollen die „Wildniswälder“ mit den beste-

henden definierten Schutzgebietsbezeichnungen ausgewiesen 

werden (z.B. FSC-Referenzflächen, Naturwaldzellen, Wild-

nisgebiete). 

3. Über die tatsächlich ausgewiesenen Flächen wird jährlich 

im Fachausschuss berichtet. 

4. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit soll mit den 

Mönchengladbacher Nachbarkommunen eine Zusammenle-

gung der geschützten Gebiete (z.B. NSG, FSC-

Referenzflächen, Naturwaldzellen, Wildnisgebiete) angestrebt 

werden. 

5. Die gefassten Beschlüsse gelten auch für die Eigenbe-

triebe, sobald sie über eigenen Waldbesitz verfügen. 

28.2.2018 

(UFA) 

15.2.2018 

(Rat) 

Herbizide 1. Der Einsatz von Glyphosat auf landwirtschaftlich genutzten 

Flächen der Stadt Mönchengladbach wird nicht gestattet. Auf 

sonstige Pflanzenschutzmittel soll soweit möglich im Rahmen 

der guten fachlichen Praxis verzichtet werden. 

2. Der Einsatz von Neonikotinoiden sowie sonstigen bienen-

gefährlichen Mitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 

der Stadt Mönchengladbach wird nicht gestattet. 

3. Der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) auf landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt 

Mönchengladbach wird nicht gestattet. 

4. Der Gesellschafter und die Aufsichtsratsmitglieder – insbe-

sondere auch Vorstand und Verwaltungsrat der mags – müs-

sen darauf hinwirken, dass die Beteiligungsgesellschaften der 

Stadt Mönchengladbach, die landwirtschaftliche Flächen oder 

Grün und Forstflächen halten bzw. verpachten, ebenfalls das 

Verbot verfügen. 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

28.2.2018 

(UFA) 

 

Klimasparbuch Der Umweltausschuss lehnt den Antrag der Ratsfraktion 

Bündnis 90/Die Grünen vom 15.11.2017 (2710/IX) ab. 

(Dieser Antrag lautete: 

1. Die Stadt Mönchengladbach wird Mitherausgeberin eines 

„Klimasparbuchs  Mönchengladbach“, für das ein redaktionel-

ler Vorlauf von etwa einem Jahr vorzusehen ist. 

2. Die Stadt beauftragt den auf solche Publikationen speziali-

sierten oekom verlag, München, die Mitherausgeberschaft und 

die komplette Erstellung der Publikation zu übernehmen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, für das „Klimasparbuch 

Mönchengladbach“ inkl. Der eingehefteten Gutscheine lokaler 

Unternehmen und Behörden einen angemessenen Kaufpreis 

festzusetzen, zu dem das Buch in geeigneten Verkaufsstellen 

im Stadtgebiet angeboten werden kann. 

Dem Be-

schlussent-

wurf der Ver-

waltung wurde 

gefolgt, der 

Antrag wurde 

damit  abge-

lehnt. 
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4. Mit der Koordination des „Klimasparbuchs Mönchenglad-

bach“ wird der Klimamanager der Stadt beauftragt. 

29.11. 2017 Müllvermeidung Die Verwaltung entwickelt ein Konzept zur Profilierung und 

Erweiterung der Abfallvermeidung in Mönchengladbach und 

legt ein Programm zur Unterstützung bereits vorhandener An-

sätze in der Stadt auf (z.B. Reparaturservices wie die des 

Volksvereins usw.). Dabei verfolgt die Verwaltung zugleich 

das Ziel, den zweiten Arbeitsmarkt in der Stadt weiter auszu-

bauen. 

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

29.11.2017 

(UFA) 

Ersatzpflan-

zungen Straßen-

bäume 

1. Die Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrie-

be (mags) werden vom Rat beauftragt, im Haushaltsjahr 2018 

zusätzliche Ersatzplanzungen von Straßenbäumen sowie 

Neupflanzungen von Straßenbäumen vorzunehmen oder sol-

che Maßnahmen an Dritte zu vergeben. Die dafür vorgesehe-

nen Mittel sind zweckgebunden.  

2. Bei den Ersatz- und Neupflanzungen sind Baumsorten aus-

zuwählen, die in besonderer Weise klimawandelkompatibel 

sind.  

3. Die Ersatz und Neupflanzungen werden dokumentiert. Die 

Dokumentationen werden öffentlich zugänglich gemacht.  

Mehrheitlich 

abgelehnt. 

 


